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(Der am 26 . Juli 1830 in Berlin abgeschlos¬

sene Vertrag wegen Aufhebung alles Unter¬

schiedes in Behandlung Oldenburgischer und

Preußischer Schiffe in Preußischen und Ol-

denburgischen Hafen , dessen Aufnahme in die

Gesetzsammlung bisher unterblieben ist, wird

hier Nachgetragen . )

Regierungs - Bekanntmachung vom

10 . Sept . , xudl . den 29 . Sept . 1830.

Ln Gemäßheit Höchster Aufgabe vom 8 . FKg ^ w°gm

d. M . wird nachstehender mit dem Königlich - Unterschiedes in

Preußischen Gouvernement unterm 26 . »zumus denburgischer u.

d. I . zu Berlin abgeschlossener Schifffahrts - SMlnAmD

Reciprocitats - Vertrag hiedurch zur öffentlichen ^ .̂ Ol^ n-

Kunde gebracht . ft».

Seine Majestät der König von Preußen

und Seine Königliche Hoheit der Großherzog

von Oldenburg haben in der Absicht , durch

die Aufhebung alles Unterschiedes in der Be-

Handlung der beiderseitigen Schiffe und deren - -

Ladungen in den Häfen des anderen Staates

zur Erweiterung und Belebung der Handels-

Verbindungen zwischen Ihren beiderseitigen Lan¬

den, und zur Erleichterung Ihrer hiebey be¬

theiligten Unterthanen beyzutragen , Bevollmäch¬

tigte ernannt r
1
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Seine Majestät der König von Preußen:
Allerhöchst - Ihren Geheimen Legationsrath
Ernst Michaelis;

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von
Oldenburg:

Höchst Ihren Oberschenk , Staats - und
Geheimen Cabinetsrath Wilhelm Ernst
Freiherr von Beaulieu -Marconnay , Groß¬
kreuz des Kaiserlich Russischen St . Annen-
Ordens und Ritter des Königlich Preußi¬
schen rothen Adler - Ordens dritter Classe,

von welchen Bevollmächtigten , unter Vorbehalt
der Ratification , nachstehender Vertrag abge¬
schlossen worden ist.

Artikel 1.

Die Preußischen , mit Ballast oder beladen
in den Großherzoglich - Oldenburgischen Häfen
ankommenden oder aus selbigen auslaufenden,
imgleichen die Oldenburgischen , mit Ballast oder
beladen in den Königlich - Preußischen Häfen
ankommenden oder aus selbigen auslaufenden
Schiffe , sollen daselbst bey ihrem Eingänge wie
bey ihrer Abfahrt hinsichtlich der jetzt bestehen¬
den oder künftig anzuordnenden Hafen - , Ton¬
nen - , Feuer Lootsen - und Bergegelder , wie
auch hinsichtlich aller anderen , jetzt oder künf¬
tig der Staats - Casse , den Städten oder Pri-
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vat-Anstalten zufließenden Abgaben und Lasten
irgend einer Art oder Benennung, auf demsel¬
ben Fuße, wie die National- Schiffe, behandelt
werden.

Artikel 2.

Allen Waaren, Gütern und Handelsge¬
genständen, sie seyen inländischen oder auslän¬
dischen Ursprungs und Eigenthums, welche jetzt
oder in Zukunft auf National- Schiffen in die
Königlich Preußischen oder in die Großherzog¬
lich Oldenburgischen Häfen ein- oder aus sel¬
bigen ausgeführt werden dürfen, soll in ganz
gleicher Weise auch auf den Schiffen des an¬
deren Staates der Ein- oder Ausgang gestat¬
tet seyn, ohne mit höheren oder anderen Ab¬
gaben irgend einer Art belastet zu werden, als
bey der Ein- oder Ausfuhr derselben Gegen¬
stände auf National- Schiffen zu entrichten sind.
Auch sollen bey der Ein - oder Ausfuhr solcher
Waaren, Güter und Handelsgegenstände auf
Schiffen des anderen Staates die nämlichen
Prämien, Rückzölle, Vorth eile und irgend son¬
stige Begünstigungen gewährt werden, welche
etwa für die Ein- oder Ausfuhr aufNational-
Schiffen bestehen, oder künftig zugestanden wer¬
den möchten.

4 *



336

Artikel 3.

Die vorstehenden Bestimmungen sind in
ihrem ganzen Umfange nicht nur dann anwend¬
bar , wenn die beiderseitigen Schiffe direct aus
ihren National - Häfen ankommen , oder nach
selbigen zurückkehren , sondern auch dann , wenn
sie unmittelbar aus den Häfen eines dritten
Staates ankommen oder dahin bestimmt sind.

Artikel ü.

Was in den obigen Artikeln 1 bis 3 . zu¬
nächst in Betreff der in die beiderseitigen See¬
häfen eingehenden , oder aus selbigen auslaufen¬
den Seeschiffe des anderen Staates und deren
Ladungen festgesetzt ist , soll auch auf den ge¬
genseitigen Flußschifffahrt - Verkehr völlige An¬
wendung finden.

Artikel 5.

Die Preußischen sowohl als die Oldenbur-
gischen Schiffe sollen gegenseitig der Befugnisse
und Vorzüge , welche ihnen der gegenwärtige
Vertrag zusichert , nur in sofern genießen , als
sie mit den nach den Vorschriften desjenigen
Staates , dessen Flagge sie führen , zum Beweise
ihrer Nationalität ausgefertigten Schiffspässen
und Musterrollen versehen sind . Bey den Fluß¬
schiffen genügt in dieser Beziehung das in der
Weserschifffahrts -Acte vom 10 . September 1823.
vereinbarte Manifest.
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Artikel 6.

Die Dauer des gegenwärtigen Vertrages,

welcher vom Tage der Auswechselung der Ra¬

tification ab in Kraft treten wird , ist vorläu¬

fig bis zum letzten December 1840 . festgesetzt,

und wenn derselbe nicht zwölf Monate vor dem

Ablauf dieses Zeitraums von der einen oder

der anderen Seite aufgekündigt werden sollte,

so wird er als auf ferner ein Jahr und sofort

bis zum Ablaufe eines Jahres nach erfolgter

Aufkündigung verlängert angesehen werden.

Artikel 7.

Der gegenwärtige Vertrag soll unverzüg¬

lich zur landesherrlichen Ratification vorgelegt

und sollen die Ratifications -Urkunden spätestens

binnen vier Wochen ausgewechselt werden.

Zur Urkunde dessen haben die beiderseiti¬

gen Bevollmächtigten denselben unter Beydruckung

ihrer Siegel unterzeichnet.

So geschehen Berlin , den 26 . Julius 1830.

Ernst Michaelis. Wilhelm Ernst Frey¬
herrv>Beaulieu-Mar-

connay.

(L . 8 .)
(L. 8 .)
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Der vorstehende Vertrag ist von Seiner
Majestät dem Könige von Preußen am 8 . und
von Seiner Königlichen Hoheit dem Großher¬
zoge am 16 . August d. I . ratisicirt worden.
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